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Einleitung

Der Arbeitskreis „Jugendberufshilfe in Baden-Württemberg“ hat 2006 das Arbeitspapier „Zur

Umsetzung des SGB II in Baden-Württemberg – Fragestellungen und Empfehlungen für die

Akteure vor Ort“ erarbeitet. Damals war das SGB II gerade ein Jahr in Kraft und die Praxis

stellte sich, gerade im Hinblick auf die Schnittstellen zur Jugendhilfe, als noch nicht gefestigt

dar. Das Papier des Arbeitskreises thematisierte die offenen Fragen und gab Impulse zur

Gestaltung der Schnittstelle von SGB II und SGB VIII.

Inzwischen sind einzelne Aspekte des Arbeitspapiers von 2006 überholt und es gibt zahlrei-

che Programme und Aktivitäten des Bundes, des Landes und des ESF zur Kooperation und

Koordination der Leistungen und Angebote beim Übergang von der Schule in den Beruf, die

vor Ort umgesetzt werden.

Die vorliegenden „Hinweise und Empfehlungen“ liefern einen aktualisierten Überblick über

Formen der Kooperation und die heutige Gestaltung der Schnittstellen. Sie sind keinesfalls

als abschließend zu betrachten, sondern als Momentaufnahme zu verstehen. Das neue

Arbeitspapier, das sich sowohl an freie und öffentliche Träger als auch an Akteure zur Um-

setzung des SGB II und des SGB III in Baden-Württemberg richtet, will neue Ideen und An-

regungen zur Abstimmung der Leistungen und Angebote vor Ort und zur Entwicklung pass-

genauer Maßnahmen liefern. So sind Handlungsempfehlungen entstanden, die neben der

Zusammenarbeit im Rahmen der individuellen Hilfe auch die Entwicklung neuer Strukturen

im Blick haben.

Ein gelingender Übergang von der Schule in den Beruf bedeutet gerade für sozial benachtei-

ligte junge Menschen einen wichtigen Schritt zur nachhaltigen beruflichen und sozialen In-

tegration. Alle Leistungen und Angebote, die dazu beitragen, haben so auch eine präventiv

wirkende Funktion. Um diese Funktion zu stärken, ist die Koordination der Leistungen zu

verbessern.

2. Zielgruppen nach § 13 SGB VIII

Leistungen und Angebote beim Übergang von der Schule in den Beruf werden u.a. im § 13

SGB VIII1 beschrieben. Diese Leistungen richten sich an junge Menschen, die zum Aus-

gleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in

erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

1
Die Texte – in diesem Feld wichtiger - Vorschriften sind im Anhang einzusehen.
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Benachteiligungen sind zurückzuführen auf soziale Faktoren und Bedingungen, die eine

Minderung der Chancen junger Menschen auf gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft

bewirken. Soziale Benachteiligungen können familiär, durch das soziale Umfeld, ge-

schlechtspezifisch, durch Migration, oder bildungsbedingt sein und ausgelöst werden. Fakto-

ren sozialer Benachteiligung können u.a. Armut, Herkunft aus sozial problematischen Famili-

enverhältnissen, fehlende oder schlechte Schulabschlüsse, ausländische Herkunft und Her-

kunft aus besonders strukturschwachen Regionen sein. Auch regionale Besonderheiten des

Arbeitsmarktes können sich als Benachteiligungen auswirken.

Zu den Erscheinungsbildern sozialer Benachteiligung zählen beispielsweise:

- junge Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten und Krisen

- junge Menschen mit misslungener familiärer Sozialisation

- schulvermeidende junge Menschen

- Schulabgänger ohne Schulabschlüsse

- Abgänger von Förderschulen

- Absolventen von BVJ und BEJ

- junge Menschen ohne beruflichen Abschluss

- Abbrecher von Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit

- Abbrecher schulischer und betrieblicher Ausbildung

- junge alleinerziehende Mütter und Väter

- von Arbeitslosigkeit bedrohte junge Menschen

- langzeitarbeitslose junge Menschen

Individuelle Beeinträchtigungen können einen erhöhten Bedarf an Unterstützung auslösen.

Zu den Formen der individuellen Beeinträchtigungen gehören Lernbeeinträchtigungen, Lern-

störungen, Lern- und Leistungsschwächen, Entwicklungsbeeinträchtigungen und Entwick-

lungsstörungen sowie sonstige psychische, physische und geistige Beeinträchtigung (auch

Drogenabhängigkeit und Suizidgefährdung).

3. Die Problematik von Vorrang und Nachrang zwischen SGB VIII und SGB II

bzw. SGB III

Die verschiedenen gesetzlichen Grundlagen

Für junge Menschen, die beim Übergang von der Schule in den Beruf der Hilfe bedürfen

bzw. auf Unterstützung angewiesen sind, kommen verschiedene gesetzliche Grundlagen in

Betracht.

SGB II und SGB III

Nach § 3 Abs. 2 SGB II sind erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 25. Lebensjahr noch

nicht vollendet haben, unverzüglich in eine Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit zu

vermitteln. Können Hilfebedürftige ohne Berufsabschluss nicht in eine Ausbildung vermittelt
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werden, so soll nach dieser Vorschrift die Grundsicherungsstelle darauf hinwirken, dass die

vermittelte Arbeit oder Arbeitsgelegenheit auch zur Verbesserung ihrer beruflichen Kenntnis-

se und Fähigkeiten beiträgt.

Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit sind grundsätzliche Vorraussetzungen, um Leistun-

gen nach dem SGB II in Anspruch nehmen zu können. Die Erwerbsfähigkeit wird in

§ 8 SGB II beschrieben. Danach ist derjenige erwerbsfähig, der mindestens 3 Stunden täg-

lich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig sein

kann. Hilfebedürftig ist nach § 9 SGB II derjenige, der seinen Lebensunterhalt bzw. den sei-

ner Bedarfsgemeinschaft nicht aus eigenen Mitteln und Kräften bewerkstelligen kann und die

erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern an-

derer Sozialleistungen erhält. Der § 16 SGB II sieht zur Eingliederung Leistungen nach dem

SGB III vor.

Die Leistungen zur Arbeitsförderung nach SGB III sind für junge Menschen beim Übergang

von der Schule in den Beruf von grundsätzlicher Bedeutung. Dazu zählen u.a. die Berufsori-

entierung, die Berufsberatung, die Berufsvorbereitung, die Unterstützung der Berufsausbil-

dung (Berufsausbildungsbeihilfe, ausbildungsbegleitende Hilfen), die Förderung der außer-

betrieblichen Ausbildung sowie Leistungen zur Sicherung der beruflichen Qualifizierung wäh-

rend der Arbeitslosigkeit.

Junge Menschen können gleichzeitig Leistungen der Arbeitsförderung nach dem SGB III und

der Jugendhilfe nach dem SGB VIII erhalten. So dürfen nach § 10 SGB VIII Leistungen an-

derer nicht deshalb versagt werden, weil nach dem SGB VIII entsprechende Leistungen vor-

gesehen sind. Zukünftig wird das SGB III auch Regelleistungen vorsehen, die an eine Kofi-

nanzierung durch Dritte (z.B. bei der Berufseinstiegsbegleitung) gebunden sind.

SGB VIII

Beim Übergang von der Schule in den Beruf kommt der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB

VIII eine wichtige Rolle zu. So sollen nach § 13 Abs. 1 SGB sozial benachteiligten oder indi-

viduell beeinträchtigten jungen Menschen (siehe dazu das Kapitel „Zielgruppen nach § 13

SGB VIII“) im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die

ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale

Integration fördern.

Neben dieser Soll-Vorschrift können nach § 13 Abs. 2 SGB VIII geeignete sozialpädagogisch

begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, soweit die Aus-

bildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Programme anderer Träger

und Organisationen sicher gestellt wird. Hier wird schon der Nachrang des SGB VIII gegen-

über anderen Leistungen – beispielsweise des SGB III – festgeschrieben.
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Vorrang und Nachrang

Der § 10 SGB VIII regelt das Verhältnis zu anderen Leistungen. Nach § 10 Abs. 3 SGB VIII

gehen Leistungen nach dem SGB VIII Leistungen nach dem SGB II vor. Jedoch sind Leis-

tungen nach § 3 Abs. 2 SGB III und §§ 14 bis 16 SGB II vorrangig gegenüber Leistungen

des SGB VIII. Gleichwohl besteht eine Zuständigkeit des § 13 SGB VIII für

- junge Menschen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sozial benachteiligt

und/oder individuell beeinträchtigt sind und wegen ihres erhöhten Unterstützungsbedarfs

sozialpädagogischer Hilfen bedürfen;

- junge Menschen, die nach dem SGB II nicht hilfebedürftig sind, da sie die erforderliche

Hilfe von den Angehörigen erhalten, aber sozial benachteiligt und/oder individuell beein-

trächtigt sind und wegen eines erhöhten Unterstützungsbedarfs sozialpädagogischer Hil-

fen bedürfen;

- junge Menschen, für die (lediglich) sozialpädagogisch begleitetes Wohnen nach § 13

Abs. 3 erforderlich ist;

- junge ausländische Menschen, die erwerbsfähig und hilfebedürftig, wegen fehlender Ar-

beitserlaubnis nicht nach dem SGB II leistungsberechtigt sind und wegen ihres erhöhten

Unterstützungsbedarfs sozialpädagogischer Hilfen bedürfen.

Eine Nachrangigkeit bedeutet keine Nicht-Zuständigkeit. Für die Nachrangigkeit der Jugend-

hilfe genügt es nicht, dass eine anderweitige Verpflichtung überhaupt besteht. Vielmehr

muss die anderweitige Verpflichtung rechtzeitig realisierbar sein und tatsächlich vorgehalten

werden. Ist die Hilfe durch den vorrangig zuständigen Träger tatsächlich nicht erbracht wor-

den, hat der Jugendhilfeträger vorzuleisten und den Nachrang im Rahmen der §§ 90 ff. SGB

VIII bzw. der §§ 102 ff. SGB X wieder herzustellen. (VG Düsseldorf, ZfJ 2001, S. 196; Kun-

kel/Vondong, LPK-SGB VIII, 2. Auflage § 10 Rdn. 5). Überdies ist im SGB VIII grundsätzlich

eine Gesamtverantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers gesetzlich verankert.

Ob und in welchem Umfang Konkurrenzen zwischen unterschiedlichen Sozialleistungen auf-

treten, ist anhand des jeweiligen Leistungszwecks zu beurteilen (Wiesner u.a. 2. Auflage §

10 Rdn. 8). Maßgebliche Fragestellungen sind: Für welchen Personenkreis werden Leistun-

gen vorgehalten und welchem Zweck dienen diese Angebote? Nur dort, wo zweckgleiche

Maßnahmen in unterschiedliche Leistungsnormen eingearbeitet sind und ein und dieselbe

Person erreichen sollen, kann von Leistungskonkurrenzen gesprochen werden. Diese Leis-

tungskonkurrenzen können im Rahmen der Kooperation geklärt werden.

Darüber hinaus ist es möglich – obwohl für den nachrangigen Träger keine ergänzende Leis-

tungsverpflichtung besteht – gemeinsam im Rahmen von Mischfinanzierungen Leistungen zu

gestalten.
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Exkurs zum § 27 SGB VIII

Mit der Gewährung von Hilfe zur Erziehung sollen individuelle Erziehungsdefizite ausgegli-

chen werden. Nach § 27 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII sollen auch sozialpädagogisch begleitete

Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 2 SGB VIII bei Bedarf im

Rahmen der Hilfe zur Erziehung gewährt werden. Jugendsozialarbeit erhält so innerhalb

seines Leistungsbezugs eine andere inhaltliche Ausrichtung. Diese Ableitung ist nur inner-

halb des Rechtsbezugs nach § 27 Abs. 3 SGB VIII möglich. Jugendsozialarbeit nach § 13

Abs. 2 SGB VIII ist nicht grundsätzlich eine besondere Form der Hilfe zur Erziehung (Wies-

ner, SGB VIII, 2. Auflage, § 27 Rdn. 16).

4. Kooperation, Koordination und Vernetzung

Zunächst erfolgt eine kurze Definition der Begriffe:

Kooperation wird als Verfahren definiert (van Santen, Seckinger2), bei dem durch Abstim-

mung eine Optimierung von Handlungsabläufen oder die Erhöhung der Handlungsfähigkeit

bzw. der Problemlösungskompetenz der Beteiligten angestrebt wird. Dabei können die Ziel-

setzungen sowohl geteilt als auch überschneidend sein. Koordination wird als Form der Ko-

operation verstanden, die sich konkret der Optimierung von Verfahrensabläufen widmet. Bei

der Vernetzung steht das Herausbilden und Aufrechterhalten einer Struktur im Vordergrund,

die der Förderung von kooperativen Arrangements unterschiedlicher Personen und Instituti-

onen dienlich ist.

Das Gelingen von Kooperation, Koordination und Vernetzung setzt gleichberechtigte Partner,

die auf einer Augenhöhe agieren, voraus. Auch sollten die Merkmale der Verbindlichkeit und

Transparenz erfüllt werden. Nicht zu vergessen sind eine gute Kommunikation und die Pfle-

ge der Kontakte und Beziehungen.

Grundlegende Aufträge zur Zusammenarbeit und Kooperation sind in den Sozialgesetzbü-

chern festgeschrieben. So sieht beispielsweise § 17 Abs. 3 SGB I eine Zusammenarbeit der

Leistungsträger mit gemeinnützigen und freien Einrichtungen und Organisationen vor, mit

dem Ziel, dass sich ihre Leistungen zum Wohle der Leistungsempfänger wirksam ergänzen.

Weitere Aufträge und Verpflichtungen zur Zusammenarbeit finden sich in anderen Sozialge-

setzbüchern, so etwa ausdrücklich in § 18 SGB II und § 81 SGB VIII.

2
Eric van Santen, Mike Seckinger: Kooperation: Mythos und Realität einer Praxis. Eine empirische

Studie zur interinstitutionellen Zusammenarbeit am Beispiel der Kinder- und Jugendhilfe. Les-

ke+Budrich (Leverkusen) 2003.
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Die Aufgabe der Jugendhilfeplanung

Nach § 80 SGB Abs.1 VIII haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen ihrer

Planungsverantwortung den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und

Interessen der jungen Menschen und deren Personensorgeberechtigten für einen mittelfristi-

gen Zeitraum zu erheben. Zudem haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe die zur Be-

friedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen und

dabei für unvorhergesehenen Bedarf Vorsorge zu treffen. Dabei geht es auch um Bedarfe,

die im Rahmen des § 13 SGB VIII anfallen. Hier wirkt auch der § 13 Abs. 4 SGB VIII, der die

Abstimmung der Angebote der Jugendhilfe mit den Maßnahmen Dritter vorsieht. Diese Ab-

stimmung ist im Rahmen der Jugendkonferenzen der Bundesagentur für Arbeit, in den Gre-

mien der Bildungsregionen und in Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII möglich. Durch

die Bedarfserhebung der Jugendhilfeplanung sollen auch die Regionalen ESF-Arbeitskreise

bei der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Schul- und Ausbildungsabbrüchen

sowie zur Verminderung von Jugendarbeitslosigkeit unterstützt werden.

Die Jugendkonferenz als Initiative der Bundesagentur für Arbeit

Die „Empfehlungen zur Einrichtung von Jugendkonferenzen im Rechtskreis des SGB II“ der

Bundesagentur für Arbeit vom 20.02.2005 wollen zur bundesweiten Etablierung dieses Gre-

miums beitragen. Mit der Jugendkonferenz soll der Auftrag des § 18 SGB II, der die örtliche

Zusammenarbeit der Bundesagentur für Arbeit mit den beteiligten Einrichtungen und Organi-

sationen vorsieht, konkret umgesetzt werden.

Zentrale Aufgabe der Jugendkonferenz ist es, die Ressourcen und jugendspezifischen An-

gebote und Aktivitäten aller Bildungs- und Arbeitsmarktakteure im Interesse einer nachhalti-

gen sozialen und beruflichen Integration junger Menschen aufeinander abzustimmen.3. Da-

bei sollten die Beratungs-, Vermittlungs- und Betreuungsangebote des SGB III und SGB VIII

von Anfang an eingebunden werden. Deshalb sind im Rahmen einer Jugendkonferenz die

öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe auch wichtige Partner für die Bundesagentur

für Arbeit.

Das Aufgabenspektrum einer Jugendkonferenz könnte beispielsweise folgendes umfassen:

- Analyse des örtlichen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes,

- Herstellen von Transparenz über lokale Maßnahmenangebote und Dienstleistungen,

- Entwicklung von Konzepten für sozial benachteiligte Jugendliche,

- Auf- bzw. Ausbau von Netzwerkstrukturen.

3
„Empfehlungen zur Einrichtung von Jugendkonferenzen im Rechtskreis des SGB II“ vom 20.02.2005,

Bundesagentur für Arbeit (Projektgruppe Jugendliche)
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Dieses Aufgabenspektrum lässt verschiedene Entwicklungsstufen der Kooperation zu. So

könnte sich die Kooperation von der gegenseitigen Information über die konzeptionelle Arbeit

bis hin zum Maßnahmenverbund entwickeln.

Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung

Da für die jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf institutionell die

Schule am Anfang steht, ist die Zusammenarbeit zwischen Schule und Berufsberatung von

großer Bedeutung. In diesem Zusammenhang wird auf die Rahmenvereinbarung hingewie-

sen, die im August 2010 zwischen dem Kultusministerium Baden-Württemberg und der Re-

gionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit geschlossen wurde. Darin

setzen sich beide Partner das Ziel, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Schüle-

rinnen und Schüler die für den Übergang Schule-Beruf erforderlichen Kompetenzen entwi-

ckeln und wirken darauf hin, dass diese beim Übergang die erforderliche Ausbildungsreife

und Berufswahlkompetenz bzw. Studierfähigkeit besitzen (siehe Anhang).

Die Bildungsregionen in Baden-Württemberg – ein weiterer Ansatz zur Kooperation

Das Land Baden-Württemberg unterstützt Stadt – und Landkreise beim Aufbau regionaler

Netzwerke. Ab 2009 werden im Rahmen des Impulsprogramms örtliche Bildungsregionen

gefördert. Die Projektlaufzeit beträgt 3 Jahre und 4 Monate. Das übergeordnete Ziel ist die

Unterstützung gelingender Bildungsbiographien von Kindern und Jugendlichen in der jeweili-

gen Region. Dazu gehört auch, sozial benachteiligte junge Menschen beim Übergang von

der Schule in den Beruf zu stärken.

Der Kooperationsansatz der Bildungsregion wird von Schule und Kommune geprägt. Die

Steuerungsgruppe, das regionale Bildungsbüro und der regionale Bildungsbeirat sind die

Elemente einer staatlich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaft, die von den Spitzen des

jeweiligen Stadt- und Landkreises und der jeweiligen staatlichen Schulbehörde gelenkt wird.

Für die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, der Träger der Grundsicherung und

die Agenturen für Arbeit besteht im Rahmen des Bildungsbeirates die Möglichkeit, die Be-

lange sozial benachteiligter junger Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf

einzubringen. Auch in diesem Gremium ist es möglich über den reinen Informationsaus-

tausch hinaus entsprechende Angebote – sei es Beratung oder Integrationsmaßnahmen –

abzustimmen oder gar zu gestalten. Sollten in einem Stadt- oder Landkreis sowohl Jugend-

konferenzen stattfinden als auch eine Bildungsregion vorhanden sein, ist ein gegenseitiger

Austausch wichtig. Ein Nebeneinander beider Formen dient weder der Kooperation noch der

Bildung von Netzwerken sondern trägt zur Undurchschaubarkeit der sozialen und bildungs-

orientierten „Landschaft“ bei.
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Die koordinierende Funktion des Projektes Jugendberufshellfer

Das Projekt Jugendberufshelfer hat sich – gefördert durch das Kultusministerium – seit 1999

zu einem erfolgreichen Unterstützungssystem an allgemein bildenden und beruflichen Schu-

len etabliert und die Chancen benachteiligter Jugendlicher auf eine berufliche Integration

verbessert. Zum Tätigkeitsprofil des Jugendberufshelfers gehört neben der individuellen Hilfe

für junge Menschen eine koordinierende Funktion auf der strukturellen Ebene. Durch enge

Zusammenarbeit mit allgemein bildenden und beruflichen Schulen, Jugendhilfe, Agentur für

Arbeit, Kammern etc. sollen die regionalen Bedingungen für die berufliche Integration ver-

bessert werden. Das Land strebt an, dass alle Stadt- und Landkreise ein solches Projekt

durchführen.

„Kompetenzagenturen“ – Kooperation im Dienste der individuellen Hilfe

Das Programm „Kompetenzagenturen“ gehört zur Initiative JUGEND STÄRKEN des Bun-

desministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und läuft noch bis 2013. In Ba-

den-Württemberg gibt es 19 Kompetenzagenturen. Die Kompetenzagentur richtet sich an

besonders benachteiligte Jugendliche, frühestens ab der Abschlussklasse allgemeinbilden-

der Schulen und höchstens bis zum 25. Lebensjahr. Es werden junge Menschen angespro-

chen, deren berufliche und soziale Integration akut gefährdet ist und die kaum Zugang zu

vorhandenen Unterstützungsleistungen und Hilfesysteme haben. Zum Aufgabenspektrum

der Kompetenzagentur gehört neben der individuellen Beratung, die Einbeziehung aller Hil-

fesysteme, die Lotsenfunktion für junge Menschen, Angebote überhaupt in Anspruch zu

nehmen sowie die Anregung neuer Angebote bei entsprechendem Bedarf. Um die Lotsen-

funktion in der individuellen Hilfe ausüben zu können, ist die Kompetenzagentur zur Koope-

ration u.a. mit dem Jugendamt, dem Schulamt, der Agentur für Arbeit, dem Jugendmigrati-

onsdienst sowie dem Träger der Grundsicherung verpflichtet und sollte in örtlichen Koopera-

tionsgremien vertreten sein.

Regionale ESF-Arbeitskreise oder die Entwicklung präventiver Strategien zur Vermei-

dung von Jugendarbeitslosigkeit

Die Ziele des Operationellen Programms des Landes Baden-Württemberg „Vermeidung von

Schulversagen und Erhöhung der Ausbildungsbereitschaft von schwächeren Schülern und

Schülerinnen“ und „Verbesserung der Berufswahlkompetenz“ werden in der Förderphase

des Europäischen Sozialfonds (ESF) von 2007 bis 2013 auf regionaler Ebene durch die

ESF- Arbeitskreise bei den Stadt- und Landkreisen umgesetzt. Mit der Umsetzung dieser

Ziele soll präventiv der Jugendarbeitslosigkeit entgegen gewirkt werden.

Der regionale ESF-Arbeitskreis, zu dessen Mitgliedern u.a. Stadt- oder Landkreis, die Agen-

tur für Arbeit, der Träger der Grundsicherung, die freie Wohlfahrtspflege, die Kammern und

Tarifpartner sowie die außerschulische Jugendbildung zählen, hat jährlich eine Arbeitsmarkt-
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strategie zu entwickeln und nimmt auf der Grundlage eines eigenen Mittelkontingents die

Bewertung der örtlichen Förderanträge vor. Auch die Netzwerkarbeit gehört zu den Aufgaben

des regionalen ESF-Arbeitskreises. Die Umsetzung leistet die örtliche ESF-Geschäftsstelle,

die beim Stadt- und Landkreis angesiedelt ist.

5. Handlungsempfehlungen

Die Handlungsempfehlungen beziehen sich auf die Zusammenarbeit im Rahmen der indivi-

duellen Hilfe, die Strukturen der Kooperation und beschreiben das Profil örtlicher Koordinie-

rung.

Die Zusammenarbeit im Rahmen der individuellen Hilfe

 Da es zwischen den Rechtskreisen von SGB II, SGB III und SGB VIII Schnittstellen

gibt, ist eine Zusammenarbeit erforderlich. Diese kann im Rahmen der individuellen

Hilfe bei Bedarf und/oder auf Wunsch des Jugendlichen erfolgen. Dabei sollten ne-

ben den Grundsicherungsträgern, der Bundesagentur für Arbeit, die freien und öffent-

lichen Träger der Jugendhilfe einbezogen werden. Dazu bieten sich Fallkonferenzen

an. Bei Bedarf sollte der Fallmanager an der Hilfeplangestaltung nach § 36 SGB VIII

beteiligt werden.

 Eine drohende Sanktionierung von Jugendlichen im Rechtskreis des SGB II / SGB III

kann Gegenstand der Zusammenarbeit im Rahmen der individuellen Hilfe sein. Die

Art und Weise der Zusammenarbeit (z.B. die Einschaltung des örtlichen Jugendam-

tes) sollte vor Ort festgelegt werden.

 Im Bedarfsfall kann der öffentliche Träger der Jugendhilfe Stellungnahmen zur Frage

der Notwendigkeit einer eigenen Wohnung bei unter 25-jährigen anfertigen, sofern

schwerwiegende Härtefälle vorliegen

 Die Integrationsbemühungen - von jungen Müttern und Vätern - soll der öffentliche

Träger der Jugendhilfe bei der Suche nach einem Betreuungsplatz in einer Kinderta-

gesstätte/Tagespflege unterstützen.

Um eine verbindliche Zusammenarbeit im Rahmen der individuellen Hilfe zu gestalten, wird

auf die Mustervereinbarung „Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Grundsicherung

und der Jugendhilfe“ vom 19.12.2008 (HEGA 12/08 - 38) verwiesen (siehe Anhang).

Strukturen der Kooperation

Wie im Kapitel „Kooperation, Koordination und Vernetzung“ beschrieben, gibt es auf der ört-

lichen Ebene zahlreiche Gremien, Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaften sowie kooperations-
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orientierte Modellprojekte, die sich mit Leistungen und Angeboten beim Übergang von der

Schule in den Beruf befassen. Teilweise gibt es einen Austausch zwischen den Kooperati-

onsformen und Projekten und oftmals ein Nebeneinander der Aktivitäten.

Es sollte in jedem Stadt- und Landkreis eine Plattform geben, auf der die Aktivitäten aller vor

Ort agierenden Kooperationsformen und Kooperationsprojekte vorgestellt werden. Dazu

könnte sich beispielsweise die Jugendkonferenz anbieten. Dies sollte einmal im Jahr erfol-

gen. Jugendkonferenzen sollen der Kommunikation zwischen den Akteuren dienen und der

Zusammenarbeit neue Impulse geben. Dieser Informationsaustausch, der neben der Lei-

tungsebene auch gerade die operative Ebene der Fachkräfte einbeziehen sollte, könnte

durch eine Bildungs- und Ausbildungsmesse ergänzt werden, auf der die regionalen Vertre-

ter von Industrie, Handwerk und Handel ihre Bemühungen um Ausbildung und Ausbildungs-

plätze präsentieren. Zur Organisation dieser Plattform bedarf es einer örtlichen Koordinie-

rung.

Örtliche Koordinierung

Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten ist vorstellbar, dass die örtliche Koordinierung

beim Grundsicherungsträger, einer Optionskommune, der Bundesagentur für Arbeit, dem

geschäftsführenden Schulleiter der beruflichen Schulen eines Landkreises, dem öffentlichen

Träger der Jugendhilfe oder auch bei einem freien Träger der Jugendhilfe angesiedelt ist. Es

ist zu klären, ob dafür zusätzliche Mittel akquiriert oder bestehende Ressourcen verwandt

werden. Dabei hat die Kontinuität örtlicher Koordinierung eine große Bedeutung. Bei der An-

siedlung der Koordinierung bei einem freien Träger ist dessen Stellung in der Region - auch

in der Konkurrenz zu anderen Trägern – zu beachten.

Die örtliche Koordinierung kann folgendes Aufgabenprofil aufweisen:

- Organisation der Jugendkonferenz

- Herausgabe einer Informationsschrift für Fachleute, Lehrer, aber auch Eltern

- Entwicklung eines Übergabemanagements an den Schnittstellen von SGB II, SGB III und

SGB VIII (einschließlich der datensystemischen Erfassung des Übergangs)

- Ermittlung des Bedarfs in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfeplanung (Vermeidung von

Doppelbetreuungen und Identifizierung von Betreuungslücken)

- Entwicklungen von gemeinsamen Angeboten und Mischfinanzierungen (Gestaltung von

Ausschreibungen)

- Akquisition von Förderungen

- Erarbeitung von Formen der Selbstevaluation und entsprechende Anleitung

Mischfinanzierungen aus verschiedenen SGB Rechtskreisen sind zwar gesetzlich nicht fest-

geschrieben, aber es könnte individuell der Fall eintreten, dass eine Gewährung von zwei

Leistungen, mit denen verschiedene Lebensbereiche abgedeckt werden, am erfolgverspre-

chendsten wäre. Bei der Gestaltung von Leistungen und Angeboten ist eine gesicherte und

langfristige Finanzierung anzustreben.
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Die Ziele und das Aufgabenprofil der örtlichen Koordinierung sollten in einer verbindlichen

Vereinbarung zwischen allen örtlich agierenden Akteuren in diesem Feld festgeschrieben

werden. Die Zusammensetzung der Akteure richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

6. Ausblick

Im Feld der Jugendberufshilfe gewinnt der demographische Wandel dadurch an Bedeutung,

dass schon mittelfristig die Population der 15- bis unter 21 Jährigen stark abnehmen wird.4

Der gelingende Übergang von der Schule in den Beruf hat nicht mehr allein eine Bedeutung

für den jungen Menschen, sondern trägt auch zur Zukunftssicherung einer funktionierenden

Wirtschaft und der sozialen Sicherungssysteme bei. Angesichts dieser demographischen

Entwicklung kommt auch den Jugendlichen eine besondere Bedeutung zu, denen es bislang

nicht gelang, im Berufsleben Fuß zu fassen. Die Jugendberufshilfe kann allein die dazu nöti-

gen Voraussetzungen nicht schaffen. Dazu bedarf es auch der Zusammenarbeit mit den

Partnern des Bündnisses zur Stärkung der beruflichen Ausbildung und des Fachkräftenach-

wuchses in Baden-Württemberg (siehe Anhang). Diese „Hinweise und Empfehlungen“ sollen

hier einen Betrag leisten, um vor Ort den demographischen Herausforderungen mit verbes-

serter Kooperation und Koordination begegnen zu können.

4
Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg: Kinder- und Jugendhilfe im demo-

graphischen Wandel – Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der Berichterstattung 2010
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„Arbeitskreis Jugendberufshilfe in Baden-Württemberg“

Zusammensetzung

Für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe:

Landkreistag Baden-Württemberg

Landratsamt Enzkreis – Jugendamt

Stadt Mannheim – Jugendamt

Landratsamt Ortenaukreis

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg – Landesjugendamt

(Federführung)

Für die Träger der freien Jugendhilfe:

Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V.

Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

Internationaler Bund für Sozialarbeit

AWO-Bezirksverband Württemberg e.V.

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg

Diakonisches Werk Württemberg e.V.

Für die Bundesagentur für Arbeit:

Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit

Für die Berufsbildungswerke in Baden-Württemberg.

Berufsbildungswerk Waiblingen

Die Ministerien:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg

Ministerium für Integration Baden-Württemberg
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Anhang

 Texte wichtiger Vorschriften

 Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung zwi-

schen dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg und

der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit vom

05.08.2010

 Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Grundsicherung und der Jugendhilfe

vom 19.12.2008 (HEGA 12/08 – 38)

 Bündnis zur Stärkung der beruflichen Ausbildung und des Fachkräftenachwuch-

ses in Baden-Württemberg 2010 – 2014 (vom 20.12.2010)
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Texte wichtiger Vorschriften

SGB VIII:

§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sol-
len im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schu-
lische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration
fördern.
(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Programme
anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch
begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähig-
keiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
(3) Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bil-
dungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch
begleiteten Wohnformen angeboten werden. In diesen Fällen sollen auch der notwendige
Unterhalt des jungen Menschen sichergestellt und Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40
geleistet werden.
(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für
Arbeit, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Be-
schäftigungsangeboten abgestimmt werden.

§ 10 SGB VIII Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen

(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen und der
Schulen, werden durch dieses Buch nicht berührt. Auf Rechtsvorschriften beruhende Leis-
tungen anderer dürfen nicht deshalb versagt werden, weil nach diesem Buch entsprechende
Leistungen vorgesehen sind.
(2) Unterhaltspflichtige Personen werden nach Maßgabe der §§ 90 bis 97b an den Kosten
für Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch beteiligt. Soweit die Zahlung
des Kostenbeitrags die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen mindert oder der Bedarf
des jungen Menschen durch Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch ge-
deckt ist, ist dies bei der Berechnung des Unterhalts zu berücksichtigen.
(3) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Zweiten Buch vor. Ab-
weichend von Satz 1 gehen Leistungen nach § 3 Absatz 2, §§ 14 bis 16, § 19 Absatz 2 in
Verbindung mit § 28 Absatz 6 des Zweiten Buches sowie Leistungen nach § 6b Absatz 2 des
Bundeskindergeldgesetzes in Verbindung mit § 28 Absatz 6 des Zweiten Buches den Leis-
tungen nach diesem Buch vor.
(4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Zwölften Buch vor. Ab-
weichend von Satz 1 gehen Leistungen nach § 27a Absatz 1 in Verbindung mit § 34 Absatz
6 des Zwölften Buches und Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch für
junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer solchen Behinderung
bedroht sind, den Leistungen nach diesem Buch vor. Landesrecht kann regeln, dass Leis-
tungen der Frühförderung für Kinder unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig von
anderen Leistungsträgern gewährt werden.



17

§ 90 SGB VIII Pauschalierte Kostenbeteiligung

(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten
1.

der Jugendarbeit nach § 11,

2.
der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr.
1 und 3 und

3.
der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege nach den
§§ 22 bis 24

können Kostenbeiträge festgesetzt werden. Soweit Landesrecht nichts anderes bestimmt,
sind Kostenbeiträge, die für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und von Kinder-
tagespflege zu entrichten sind, zu staffeln. Als Kriterien können insbesondere das Einkom-
men, die Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und die tägliche Betreu-
ungszeit berücksichtigt werden. Werden die Kostenbeiträge nach dem Einkommen berech-
net, bleibt die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer Betracht.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 kann der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder
teilweise erlassen oder ein Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Träger der
öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn
1.

die Belastung
a)
dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen Eltern oder

b)
dem jungen Volljährigen

nicht zuzumuten ist und
2.

die Förderung für die Entwicklung des jungen Menschen erforderlich ist.

Lebt das Kind oder der Jugendliche nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die
Stelle der Eltern.
(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 soll der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise erlas-
sen oder ein Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Träger der öffentlichen
Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzu-
muten ist. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a
des Zwölften Buches entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine andere Regelung trifft.
Bei der Einkommensberechnung bleibt die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagen-
gesetz außer Betracht.

§ 27 SGB VIII Hilfe zur Erziehung

(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendli-
chen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Ent-
wicklung geeignet und notwendig ist.
(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und
Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das
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engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist in
der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies
nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist.
(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforder-
lich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere unter-
haltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe zur
Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, den Hilfe-
bedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der
§§ 36 und 37 zu decken.
(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit ver-
bundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungs-
maßnahmen im Sinne des § 13 Abs. 2 einschließen.
(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrichtung oder
einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch die
Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes.

§ 36 SGB VIII Mitwirkung, Hilfeplan

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor der Entschei-
dung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Änderung von Art
und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kin-
des oder des Jugendlichen hinzuweisen. Vor und während einer langfristig zu leistenden
Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht
kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind die in Satz 1 genannten
Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und
den Wünschen ist zu entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten
verbunden sind. Wünschen die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 78a
genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 78b
bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in
dieser Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplans nach Absatz 2 geboten ist.
(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussicht-
lich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen wer-
den. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personen-
sorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der
Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen
Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet
und notwendig ist. Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder
Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und
seiner Überprüfung zu beteiligen. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung
erforderlich, so sollen auch die für die Eingliederung zuständigen Stellen beteiligt werden.
(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Änderung des
Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine Stellungnahme nach §
35a Abs. 1a abgegeben hat, beteiligt werden.
(4) Vor einer Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe, die ganz oder teilweise im Aus-
land erbracht wird, soll zur Feststellung einer seelischen Störung mit Krankheitswert die Stel-
lungnahme einer in § 35a Abs. 1a Satz 1 genannten Person eingeholt werden.

§ 78 SGB VIII Arbeitsgemeinschaften

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung von Arbeitsgemeinschaften an-
streben, in denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die Trä-
ger geförderter Maßnahmen vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf hinge-
wirkt werden, dass die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich
gegenseitig ergänzen.
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§ 81 SGB VIII Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öffentlichen Einrich-
tungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien
auswirkt, insbesondere mit
1.

Schulen und Stellen der Schulverwaltung,

2.
Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung,

3.
Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und sonstigen Ein-
richtungen des Gesundheitsdienstes,

4.
den Stellen der Bundesagentur für Arbeit,

5.
den Trägern anderer Sozialleistungen,

6.
der Gewerbeaufsicht,

7.
den Polizei- und Ordnungsbehörden,

8.
den Justizvollzugsbehörden und

9.
Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der Forschung

im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten.

§ 80 SGB VIII Jugendhilfeplanung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung
1.

den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,

2.
den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der
jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeit-
raum zu ermitteln und

3.
die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend
zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf
befriedigt werden kann.

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere
1.

Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden kön-
nen,

2.
ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Ju-
gendhilfeleistungen gewährleistet ist,
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3.
junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen beson-
ders gefördert werden,

4.
Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander
vereinbaren können.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien Jugend-
hilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom
Jugendhilfeausschuss, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfeplanung
des überörtlichen Trägers vom Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere regelt
das Landesrecht.
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfepla-
nung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und
die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer
Familien Rechnung tragen.

SGB II:

§ 3 SGB II Leistungsgrundsätze

(1) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können erbracht werden, soweit sie zur Vermei-
dung oder Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit für die Einglie-
derung erforderlich sind. Bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sind
1.

die Eignung,

2.
die individuelle Lebenssituation, insbesondere die familiäre Situation,

3.
die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit und

4.
die Dauerhaftigkeit der Eingliederung

der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zu berücksichtigen. Vorrangig sollen Maßnahmen
eingesetzt werden, die die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen. Bei
der Leistungserbringung sind die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu be-
achten.
(2) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
sind unverzüglich nach Antragstellung auf Leistungen nach diesem Buch in eine Arbeit, eine
Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. Können Leistungsberechtigte ohne
Berufsabschluss nicht in eine Ausbildung vermittelt werden, soll die Agentur für Arbeit darauf
hinwirken, dass die vermittelte Arbeit oder Arbeitsgelegenheit auch zur Verbesserung ihrer
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten beiträgt.
(2a) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, sind un-
verzüglich in Arbeit oder in eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln.

(2b) Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte,
die nicht über deutsche Sprachkenntnisse entsprechend dem Niveau B1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügen und die
1.

zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44 des Aufenthaltsgesetzes berech-
tigt sind,
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2.
nach § 44a des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet werden können oder

3.
einen Anspruch nach § 9 Absatz 1 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes haben,

an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes teilnehmen, sofern sie nicht
unmittelbar in eine Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden können und ihnen eine Teil-
nahme an einem Integrationskurs daneben nicht zumutbar ist. Eine Verpflichtung zur Teil-
nahme ist in die Eingliederungsvereinbarung als vorrangige Maßnahme aufzunehmen.
(3) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts dürfen nur erbracht werden, soweit die
Hilfebedürftigkeit nicht anderweitig beseitigt werden kann; die nach diesem Buch vorgesehe-
nen Leistungen decken den Bedarf der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.

§ 8 SGB II Erwerbsfähigkeit

(1) Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außer-
stande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei
Stunden täglich erwerbstätig zu sein.
(2) Im Sinne von Absatz 1 können Ausländerinnen und Ausländer nur erwerbstätig sein,
wenn ihnen die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt ist oder erlaubt werden könnte. Die
rechtliche Möglichkeit, eine Beschäftigung vorbehaltlich einer Zustimmung nach § 39 des
Aufenthaltsgesetzes aufzunehmen, ist ausreichend.

§ 9 SGB II Hilfebedürftigkeit

(1) Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu
berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe
nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistun-
gen, erhält.
(2) Bei Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft leben, sind auch das Einkommen und
Vermögen des Partners zu berücksichtigen. Bei unverheirateten Kindern, die mit ihren Eltern
oder einem Elternteil in einer Bedarfsgemeinschaft leben und die ihren Lebensunterhalt nicht
aus eigenem Einkommen oder Vermögen sichern können, sind auch das Einkommen und
Vermögen der Eltern oder des Elternteils und dessen in Bedarfsgemeinschaft lebender Part-
nerin oder lebenden Partners zu berücksichtigen. Ist in einer Bedarfsgemeinschaft nicht der
gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt, gilt jede Person der Bedarfsge-
meinschaft im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig, dabei
bleiben die Bedarfe nach § 28 außer Betracht. In den Fällen des § 7 Absatz 2 Satz 3 ist Ein-
kommen und Vermögen, soweit es die nach Satz 3 zu berücksichtigenden Bedarfe über-
steigt, im Verhältnis mehrerer Leistungsberechtigter zueinander zu gleichen Teilen zu be-
rücksichtigen.
(3) Absatz 2 Satz 2 findet keine Anwendung auf ein Kind, das schwanger ist oder sein Kind
bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres betreut.
(4) Hilfebedürftig ist auch derjenige, dem der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwer-
tung von zu berücksichtigendem Vermögen nicht möglich ist oder für den dies eine besonde-
re Härte bedeuten würde.
(5) Leben Hilfebedürftige in Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten oder Verschwägerten,
so wird vermutet, dass sie von ihnen Leistungen erhalten, soweit dies nach deren Einkom-
men und Vermögen erwartet werden kann.
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Kooperationsvereinbarung

zwischen der

Arbeitsgemeinschaft / AAgAw x-Stadt vertreten durch den Geschäftsführer………

und

dem Jugendamt/ dem Bezirksamt/ …x-Stadt vertreten durch ………….

I. Präambel

Die Förderung der beruflichen und sozialen Integration sowie der Ausgleich sozialer Be-
nachteiligungen und die Überwindung individueller Beeinträchtigungen sind gemeinsame
Aufgaben der Jugendhilfe und der Träger der Grundsicherung. In § 18 SGB II und in §
81 SGB VIII ist deshalb die Verpflichtung zur Zusammenarbeit verankert. Gemeinsames
Ziel ist, es die intensive und an der individuellen Problemlage ausgerichtete Betreuung
und Förderung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger unter 25 Jahren effektiv umzusetzen.

II. Gegenstand und Gestaltung der Kooperation

Die Leistungen nach dem SGB II und dem SGB VIII sollen nicht nebeneinander angebo-
ten werden, sondern in enger Abstimmung zwischen der örtlichen AR-GE/AAgAw und
dem Jugendamt ineinander greifen. Erhält ein Jugendlicher sowohl Leistungen nach dem
SGB II als auch nach dem SGB VIII, erfolgen eine enge Zusammenarbeit und ein stän-
diger Austausch zwischen der ARGE/AAgAw und dem Jugendamt.

Die Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII sind grundsätzlich vorrangig vor den
Leistungen nach SGB II. Leistungen nach § 2 Abs. 2 und §§ 14-16 SGB II gehen jedoch
den Leistungen des SGB VIII vor.

In den Fällen, in denen der Ausgleich sozialer Benachteiligungen im Vordergrund steht
und die soziale Integration bzw. Festigung der Lebensverhältnisse des jungen Menschen
das vorrangige Ziel der Hilfe darstellen, besteht weiterhin ein Handlungserfordernis im
Rahmen der Jugendsozialarbeit. Dies gilt für alle jungen Menschen, auch wenn sie
gleichzeitig leistungsberechtigt nach dem SGB II sind.

Felder der Zusammenarbeit sind

auf der institutionell strategischen Ebene

a) Zu aktuellen Entwicklungen und Planungen finden zweimal jährlich Abstim-

mungsgespräche statt. Teilnehmer sind der Geschäftsführer sowie persönliche

Ansprechpartner/Fallmanager U 25 der ARGE/AAgAw, der Leiter des Jugendam-

tes und die Sachgebietsleiter der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit
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sowie der Hilfe zur Erziehung. Bei Bedarf können weitere Akteure (z.B. Jugend-
migrationsdienst, Kompetenzagentur, Drogenberatung) hinzugezogen werden.

b) Mindestens einmal jährlich findet eine gemeinsame Besprechung zum Thema
Kinderschutz/Kindeswohlgefährdung statt, in denen Informationen ausgetauscht
und Kriterien für die Information des Jugendamtes definiert werden.

c) Einmal jährlich führen ARGE/AAgAw und Jugendamt eine Jugendkonferenz
durch.

d) Die Jugendhilfe wird auf der kommunalen Seite der Trägerversammlung ARGE
institutionell beteiligt. (Alternativ: eine Beteiligung im ARGE/Beirat wird sicherge-
stellt.) Vertreter der ARGE/AAgAw werden in die Jugendhilfeausschüsse
und/oder in die Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII eingebunden.

e) Bei dem jährlich zu erstellenden Jugendprogramm der ARGE/AAgAw und bei der
Jugendhilfeplanung werden die Partner jeweils beteiligt.

auf der operationalen/ der Fallebene

a) Die Verständigung beider Partner erfolgt in Problemfällen bei Bedarf und/oder auf
Wunsch des Jugendlichen. Zur gemeinsamen Abstimmung werden Fallkonferen-
zen durchgeführt bzw. wird der Fallmanager an der Hilfeplangestaltung nach § 36
SGB VIII beteiligt.

b) Auf Wunsch des Jugendamtes und mit Einverständnis des Jugendlichen informiert
die ARGE/AAgAw vor dem Eintritt von Sanktionen das zuständige Jugendamt
(zum Beispiel bei alleinerziehenden Müttern).

c) Bei Uneinigkeit über die Frage der Erwerbsfähigkeit von Jugendlichen unter 25
Jahren kann ein Vertreter des Jugendamtes als Sachverständiger zur Sitzung der
Einigungsstelle hinzugezogen werden. Die Entscheidung dazu obliegt dem Vor-
sitzenden der Einigungsstelle.

d) Bei der Vermittlung von jungen Müttern wird durch das Jugendamt kurzfristig ein
entsprechender Betreuungsplatz in einer Kindertagestätte/Tagespflege zur Verfü-
gung gestellt.

e) Im Bedarfsfall fertigt das Jugendamt Stellungnahmen zur Frage der Notwendigkeit
einer eigenen Wohnung bei unter 25-jährigen an, wenn schwerwiegende Härtefäl-
le vorliegen. (siehe hierzu „Empfehlungen des Deutschen Vereins zu § 22 Abs. 2a
SGB II vom 6. Dezember 2006)

f) Bei der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten in der Kinder-und Jugendhilfe ist das
Jugendamt zu beteiligen.

g) Zum Thema Unterhalt wird eine gemeinsame Verfahrensregelung erarbeitet.
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III. Ansprechpartner

Verbindliche Ansprechpartner sind:

für die ARGE/ AAgAw:

- der Geschäftsführer: (Name und Telefonnummer)
- der stellvertretende Geschäftsführer: (Name und Telefonnummer)
- die Fallmanager des U 25 Teams: (Namen und Telefonnummern)
- der Teamleiter Markt und Integration: (Name und Telefonnummer)

für das Jugendamt:

- der Amtsleiter: (Name und Telefonnummer)
- die Sachgebietsleiterin sozialpädagogischer Dienst: (Name und Telefonnummer)
- die Sachgebietsleiterin Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit (Name und Telefonnummer)
- die Sachgebietsleiterin Kindertagesstättenbetreuung (Name und Telefonnummer)

IV. Fortbildung, Hospitation

Die gegenseitige Information der Fachkräfte über Aufgaben, Arbeitsabläufe, Rechts-
grundlagen, Erreichbarkeit etc. muss gewährleistet sein. Dies kann durch Teilnahme an
Dienstbesprechungen, durch gegenseitige Hospitation oder durch gemeinsam durchge-
führte Fortbildungsveranstaltungen erfolgen. Dies gilt insbesondere für neue Mitarbeiter.
Ein Pflichtthema ist dabei der Kinderschutz.

V. Datenschutz
Die Jugendlichen und ihre Eltern sind bei der gesamten Hilfe-/Integrationsplanung zu
beteiligen. Für die gegenseitige Übermittlung von Daten gelten die Vorschriften zum
Schutz der Sozialdaten des SGB I, SGB II, SGB VIII und SGB X. Die Jugendlichen und
ihre Eltern sind darüber zu informieren, wer zu welchem Zweck mit wem zusammenar-
beitet. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern und des Jugendlichen bzw.
des jungen Volljährigen bezüglich der Übermittlung von Sozialdaten an den jeweils ande-
ren Leistungsträger wird auch dann angestrebt, wenn die Übermittlung der Daten nach §
69 SGB X zulässig ist.

VI. Allgemeiner Grundsatz

Die Vertragspartner legen ihrem Verwaltungshandeln und ihrer Zusammenarbeit die
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit, der Rechtmäßigkeit und der Leis-
tungsfähigkeit zugrunde. Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist die günstigste
Relation zwischen dem verfolgten Zweck und den einzusetzenden Mitteln anzustreben.
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VII. Inkrafttreten und Dauer

Die Vereinbarung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft. Sie gilt bis zum
31.12.2009. Sie verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht ein halbes Jahr vor-
her von einer der Vereinbarungsparteien gekündigt wird.

x-Stadt, Tag, Monat, Jahr

Geschäftsführer der ARGE/AAgAw Leiter des Jugendamtes
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